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Textgegenüberstellung Agrarrechtsänderungsgesetz 2013 
Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

 Artikel 1 
 Bundesgesetz, mit dem das Düngemittelgesetz 1994 geändert wird 
§ 4 Z 2 und 3 § 4 Z 2 und 3 
§ 4. Dieses Bundesgesetz ist nicht anzuwenden auf § 4. Dieses Bundesgesetz ist nicht anzuwenden auf 

 2. Pflanzenschutzmittel im Sinne des Pflanzenschutzmittelgesetzes 1997, 
BGBl. I Nr. 60, 

 2. Pflanzenschutzmittel gemäß Pflanzenschutzmittelgesetz 2011, BGBl. I 
Nr. 10/2011, 

 3. Komposterden, die nicht als Kultursubstrate in Verkehr gebracht werden, 
Produkte gemäß Abfallwirtschaftsgesetz sowie die Verwertung von 
Abwässern und Abfällen, wie Klärschlamm, Klärschlammkompost, 
Fäkalien und Müllkompost, 

 3. Abfälle gemäß Abfallwirtschaftsgesetz 2002, BGBl. I Nr. 10/2011, sowie 
die Verwertung von Abwässern und Abfällen, wie Klärschlamm, 
Klärschlammkompost, Fäkalien und Müllkompost, 

§ 4 Z 10 § 4 Z 10 entfällt 
§ 4. Dieses Bundesgesetz ist nicht anzuwenden auf  

 10. Gefährliche Abfälle und Problemstoffe im Sinne des 
Abfallwirtschaftsgesetzes, BGBl. Nr. 325/1990. 

 

§ 5 Abs. 2 Z 4 § 5 Abs. 2 Z 4 
(2) Es ist verboten, Düngemittel, Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate und 

Pflanzenhilfsmittel in Verkehr zu bringen, die 
 

 4. unbehandelten oder kommunalen Klärschlamm(kompost), Komposte – 
ausgenommen kompostiertes pflanzliches Material aus dem 
landwirtschaftlichen Bereich sowie Garten- und Grünflächenbereich – 
Fäkalien sowie gefährliche Abfälle und Problemstoffe im Sinne des 
Abfallwirtschaftsgesetzes, BGBl. Nr. 325/1990, enthalten, oder 

 4. unbehandelten oder kommunalen Klärschlamm(kompost) sowie 
gefährliche Abfälle und Problemstoffe gemäß 
Abfallwirtschaftsgesetz 2002 enthalten, oder 

§ 5 Abs. 3 und 4 (Neu) § 5 Abs. 3 und 4 
 (3) Bei der Zulassung und dem Inverkehrbringen von Düngemitteln, 

Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln sind die Richtlinien 
des Fachbeirats für Bodenfruchtbarkeit und Bodenschutz, insbesondere die 
Richtlinien für die sachgerechte Düngung unter Berücksichtigung der 
Bodenfunktionen heranzuziehen. 

 (4) Die Herstellungsbetriebe und verantwortlichen Inverkehrbringer haben 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
über geeignete Anlagen bzw. Qualitätssicherungssysteme zu verfügen, um den 
Anforderungen nach Abs. 2 zu entsprechen. 

§ 16 samt Überschrift (Neu) § 16 samt Überschrift 
 Meldepflicht 
 § 16. (1) Wer beabsichtigt, Düngemittel, Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate 

oder Pflanzenhilfsmittel in Verkehr zu bringen, hat dies vor Aufnahme der 
Tätigkeit der Behörde gemäß § 11 Abs. 1 unter Anführung folgender Angaben zu 
melden: 

  1. Name und Adresse des Unternehmens und des verantwortlichen 
Betriebsinhabers, 

  2. Beschreibung der betrieblichen Tätigkeit, der Art und Bezeichnung der 
Düngemittel, Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate und Pflanzenhilfsmittel 
sowie ungefähre jährliche Menge der hergestellten oder in Verkehr 
gebrachten Produkte, 

  3. Angaben über die Produktions-, Bearbeitungs-, Verarbeitungs-, Lager- 
oder Transportanlagen, gegebenenfalls mit einer Gefahrenanalyse und 
Darstellung der Qualitätssicherungssysteme. 

 (2) Bei der Behörde ist ein zentrales Register zu führen, in das die Daten der 
Meldungen einzutragen sind. 

 Artikel 2 
 Bundesgesetz, mit dem das GESG geändert wird 

§ 6 Abs. 4 § 6 Abs. 4 
(4) Ein Mitglied der Geschäftsführung ist durch Ernennungsbescheid, der 

vom Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Gesundheit und 
Frauen zu erlassen ist, mit der Leitung des Bundesamtes für Ernährungssicherheit 
zu betrauen. In dieser Funktion führt dieses Mitglied der Geschäftsführung den 
Amtstitel „Direktor des Bundesamtes für Ernährungssicherheit“ 

(4) Ein Mitglied der Geschäftsführung ist durch Ernennungsbescheid, der vom 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für Gesundheit und Frauen zu erlassen 
ist, mit der Leitung des Bundesamtes für Ernährungssicherheit zu betrauen. In 
dieser Funktion führt dieses Mitglied der Geschäftsführung den Amtstitel 
„Direktor des Bundesamtes für Ernährungssicherheit“ Für den Fall, dass die 
Geschäftsführung nur aus einem Mitglied besteht, hat der Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft aus dem Kreis der 
Geschäftsfeldleiter den Leiter des Bundesamtes für Ernährungssicherheit zu 
bestellen. In dieser Funktion führt der bestellte Geschäftsfeldleiter den Amtstitel 
„Direktor des Bundesamtes für Ernährungssicherheit“. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
§ 6 Abs. 9 (Neu) § 6 Abs. 9 
 (9) Beim Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 

Wasserwirtschaft ist ein Fachbeirat einzurichten, dem die Steuerung und 
Koordinierung der vorausschauenden Planung der dem Bundesamt für 
Ernährungssicherheit gemäß Abs. 1 übertragenen Aufgaben obliegt. In diesem 
Beirat haben neben Vertretern des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, von denen einer den Vorsitz 
führt, alle Fachbereiche gemäß Abs. 1 vertreten zu sein. Der Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft hat eine 
Geschäftsordnung zu erlassen, in der insbesondere Aufgabenbereich, 
Zusammensetzung und Beschlussfassung des Beirates festzulegen sind. Weiters 
ist darin festzulegen, dass für die einzelnen Fachbereiche Ausschüsse gebildet 
werden können. 

§ 8 Abs. 2 Z 10 § 8 Abs. 2 Z 10 
 10. Untersuchung und Begutachtung von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, 

Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln im Sinne des 
Düngemittelgesetzes 1994; 

 10. Untersuchung und Begutachtung von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, 
Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln im Sinne des 
Düngemittelgesetzes 1994, sowie Untersuchung, Begutachtung und 
Bewertung von Böden im Hinblick auf die Sicherstellung der Funktion 
als landwirtschaftliche Produktionsgrundlage; 

§ 8 Abs. 2 Z 18 (Neu) § 8 Abs. 2 Z 18 
  18. Erarbeitung und Umsetzung von Maßnahmen zur Erhaltung und 

Verbesserung der Bienengesundheit, des Bienenschutzes und der 
Produktion qualitativ hochwertiger Bienenprodukte; 

§ 8 Abs. 2a (Neu) § 8 Abs. 2a 
 (2a) Die Agentur hat zur Erreichung der im Internationalen Vertrag über 

Pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft, BGBl. III 
Nr. 98/2006, festgelegten Ziele folgende Aufgaben zu erfüllen, soweit nicht 
nachgeordnete Dienststellen des Bundesministeriums für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft dafür zuständig sind: 

  1. Exploration, Sammlung, Charakterisierung, Evaluierung, 
Dokumentation, Erhaltung und Bereitstellung von pflanzengenetischen 
Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft sowie Verwaltung in 
öffentlich zugänglichen Gendatenbanken und Koordination der 
Dokumentation pflanzengenetischer Ressourcen für Ernährung und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Landwirtschaft; 

  2. Informationsaustausch, Mitwirkung an der nationalen und internationalen 
Zusammenarbeit und an der Forschung sowie Mitarbeit an einem 
Globalen Informationssystem. 

§ 12 Abs. 8 § 12 Abs. 8 
(8) In regelmäßigen Abständen ist die wirtschaftliche Entwicklung der 

Agentur anhand geeigneter von der Agentur vorzulegender Unterlagen zu 
überprüfen. Entsprechend dem Ergebnis der Bewertung der wirtschaftlichen 
Entwicklung, die durch den Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Gesundheit und dem Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft vorzunehmen ist, hat 
erforderlichenfalls eine Kürzung oder Erhöhung der Basiszuwendung zu erfolgen. 

(8) In regelmäßigen Abständen ist die wirtschaftliche Entwicklung der 
Agentur anhand geeigneter von der Agentur vorzulegender Unterlagen zu 
überprüfen. Entsprechend dem Ergebnis der Bewertung der wirtschaftlichen 
Entwicklung, die durch den Bundesminister für Finanzen im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für Gesundheit und dem Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft vorzunehmen ist, hat 
erforderlichenfalls eine Kürzung oder Erhöhung der Basiszuwendung zu erfolgen. 
Eine Änderung der Basiszuwendung ist ergebnisabhängig – aufgegliedert nach 
den jeweiligen Aufgabenbereichen – vom Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und vom Bundesminister für 
Gesundheit auf Basis eines von einem Wirtschaftsprüfer oder einer 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüften Segmentberichtes zu leisten.  

 Artikel 3 
 Bundesgesetz, mit dem das Pflanzenschutzgesetz 2011 geändert wird 

§ 32 Abs. 1 § 32 Abs. 1 
§ 32. (1) Das Pflanzengesundheitszeugnis, das mit einem Eingangsstempel 

und der Unterschrift des Kontrollorgans versehen ist, bildet bei der zollamtlichen 
Abfertigung eine erforderliche Unterlage zur Anmeldung gemäß Art. 62 Abs. 2 
der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates (Zollkodex) und Art. 218 Abs. 1 
Buchstabe d der Verordnung (EWG) Nr. 2454/93 der Kommission (Zollkodex-
Durchführungsverordnung). 

§ 32. (1) Das Pflanzengesundheitszeugnis, das mit einem Eingangsstempel 
und der Unterschrift des Kontrollorgans versehen ist, bildet bei der zollamtlichen 
Abfertigung eine erforderliche Unterlage zur Anmeldung gemäß Art. 62 Abs. 2 
der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates (Zollkodex). 

§ 38 Abs. 2 § 38 Abs. 2 
(2) Die anlässlich der Vollziehung des 4. Abschnittes anfallende Gebühr 

(Grenzkontrollgebühr) ist vom Bundesamt für Ernährungssicherheit, im Falle von 
forstlichen Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen gemäß Anhang des 
Forstgesetzes 1975 vom Bundesamt und Forschungszentrum für Wald, nach der 
in Abs. 1 genannten Verordnung festzusetzen und dem Anmelder im Sinne des 
§ 27 Abs. 1 mit Bescheid vorzuschreiben. Sofern den Zollämtern die 

(2) Die anlässlich der Vollziehung des 4. Abschnittes anfallende Gebühr 
(Grenzkontrollgebühr) ist vom Bundesamt für Ernährungssicherheit, im Falle von 
forstlichen Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen gemäß Anhang des 
Forstgesetzes 1975 vom Bundesamt und Forschungszentrum für Wald, nach der 
in Abs. 1 genannten Verordnung festzusetzen und dem Anmelder im Sinne des 
§ 27 Abs. 1 mit Bescheid vorzuschreiben. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Durchführung der amtlichen Kontrolle übertragen worden ist, haben die 
Zollämter die Grenzkontrollgebühr nach der in Abs. 1 genannten Verordnung 
festzusetzen und dem Anmelder im Sinne des § 27 Abs. 1 mit Bescheid 
vorzuschreiben. 

§ 38 Abs. 4 § 38 Abs. 4 entfällt 
(4) Für andere als im Abs. 3 genannte Sendungen hat der Anmelder die 

Grenzkontrollgebühr beim Zollamt der Eintrittstelle zu erlegen. Die 
Grenzkontrollgebühr ist von den Zollämtern zu vereinnahmen und anteilsmäßig 
nach Aufwand zugunsten des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft und des Bundesministers für Finanzen zu 
verrechnen. 

 

§ 38 Abs. 5 § 38 Abs. 5 
(5) Wenn die Grenzkontrollgebühr nicht sogleich beim Grenzeintritt erlegt 

wird, ist eine Freigabe der Sendung durch das Kontrollorgan gemäß § 33 nur 
dann zulässig, wenn ein Zahlungsaufschub gemäß Art. 226 der Verordnung 
(EWG) Nr. 2913/92 des Rates (Zollkodex) bewilligt ist. 

(5) Eine Freigabe der Sendung durch das Kontrollorgan gemäß § 33 ist nur 
dann zulässig, wenn die Grenzkontrollgebühr entrichtet worden ist. 

§ 38 Abs. 8 § 38 Abs. 8 entfällt 
(8) In den Fällen, in denen die Zollämter gemäß Abs. 2 die 

Grenzkontrollgebühr festsetzen und mit Bescheid vorschreiben, haben diese das 
Zollrecht anzuwenden. Die durch die Zollämter zu erhebenden Gebühren gelten 
als Nebenansprüche im Sinne der Bundesabgabenordnung (BAO). 

 

§ 50 Z 3 § 50 Z 3 
 3. des § 28 Abs. 1 zweiter Satz, des § 32, des § 36 Abs. 3, soweit es die 

Mitwirkung von Zollorganen betrifft, und des § 38 Abs. 2 zweiter Satz, 
Abs. 4 und 8 der Bundesminister für Finanzen, 

 3. des § 28 Abs. 1 zweiter Satz, des § 32, des § 36 Abs. 3, soweit es die 
Mitwirkung von Zollorganen betrifft, der Bundesminister für Finanzen, 

 Artikel 4 
 Bundesgesetz, mit dem das Weingesetz 2009 geändert wird 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 

2. Teil 2. Teil 

Obstwein Obstwein 
Begriffsbestimmungen und Inverkehrbringen Begriffsbestimmungen und Inverkehrbringen 

§ 35. (1) Für den 2. Teil dieses Bundesgesetz gelten folgende 
Begriffsbestimmungen: 

§ 35. (1) Für den 2. Teil dieses Bundesgesetz gelten folgende 
Begriffsbestimmungen: 
Obstweine“ im Sinne dieses Bundesgesetzes sind das durch alkoholische Gärung 
des Saftes oder der Maische von frischem und dafür geeignetem Kern-, Stein-, 
Beeren- oder sonstigem Obst hergestellte Getränk, das einen Gehalt an 
vorhandenem Alkohol von mindestens 1,2% vol. aufweist, sowie weitere 
Erzeugnisse des Obstweinbereiches, für deren Herstellung und Bezeichnung der 
Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft mit 
Verordnung die Voraussetzungen festzulegen hat. 

 1. „Obstwein“ im Sinne dieses Bundesgesetzes ist das durch alkoholische 
Gärung des Saftes oder der Maische von frischem und dafür geeignetem 
Kern-, Stein-, Beeren- oder sonstigem Obst hergestellte Getränk, das 
einen Gehalt an vorhandenem Alkohol von mindestens 1,2% vol. 
aufweist, sowie die in den Abs. 2 bis 9 aufgezählten Getränke. Obstwein 
darf auch aus Fruchtsaft, der aus Saftkonzentrat hergestellt wurde, 
erzeugt werden. 

(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft hat mit Verordnung eine Liste über die Zuordnung der 
einzelnen Obstarten zu den Obstartgruppen Kern-, Stein- und Beerenobst zu 
erstellen. Alle nicht in dieser Liste geführten Obstarten werden dem sonstigen 
Obst zugeordnet. Weintrauben gehören nicht zum Obst im Sinne dieses 
Bundesgesetzes. 

 2. „Obstdessertwein“ ist mit Alkohol oder Obstbrand, Zucker, Fruchtsaft 
oder Fruchtsaftkonzentrat versetzter Obstwein, der pro Liter, den 
Alkohol in Zucker umgerechnet, mehr als 260 g/l Zucker und mindestens 
13,0% vol. Alkohol, höchstens aber 22,0% vol. Alkohol enthält. 

(3) Das Inverkehrbringen anderer als in Abs. 1 angeführter und in Österreich 
hergestellter Obstweine ist verboten. 

 3. „Aromatisierter Obstwein“ ist ein Getränk, das aus Obstwein gewonnen 
wurde, dessen Gehalt an vorhandenem Alkohol mindestens 13,0% vol., 
höchstens aber 22,0% vol. beträgt, und das einer Aromatisierung unter 
Verwendung von Aromen, Würzkräutern oder geschmackgebenden 
Nahrungsmitteln unterzogen wurde. Darüber hinaus dürfen Fruchtsaft, 
Fruchtsaftkonzentrat, Alkohol, Obstbrand und Zucker zugesetzt werden; 
der Grundobstweinanteil muss mindestens 75% betragen. 

 

 4. Ein „aromatisiertes obstweinhaltiges Getränk“ ist ein Getränk, das aus 
Obstwein gewonnen wurde, dessen Gehalt an vorhandenem Alkohol 
mindestens 1,2% vol. jedoch weniger als 13,0% vol. beträgt, und das 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
einer Aromatisierung unter Verwendung von Aromen, Würzkräutern 
oder geschmackgebenden Nahrungsmitteln unterzogen wurde. Darüber 
hinaus dürfen Fruchtsaft, Fruchtsaftkonzentrat, Kohlensäure und Zucker 
zugesetzt werden; der Grundobstweinanteil muss mindestens 50% 
betragen. 

 5. „Zider“ ist ein Getränk aus einem Gemenge von Fruchtsaft mit Obstwein 
derselben Obstartgruppe, das bis zu 5% vol. Alkohol und einen 
Kohlensäureüberdruck von höchstens 2,5 bar bei 20° C aufweist, der 
Alkoholgehalt, einschließlich des auf Alkohol umgerechneten noch 
vorhandenen Zuckers, darf 8% vol. nicht überschreiten. 

 

 6. „Obstperlwein“ ist Obstwein, der einen vorhandenen Alkoholgehalt von 
mindestens 5% vol. und in geschlossenen Behältnissen einen 
Kohlensäureüberdruck von mindestens 1,0 bar und höchstens 2,5 bar bei 
20° C aufweist. 

 

 7. „Obstschaumwein“ ist schäumender Obstwein, der durch alkoholische 
Gärung aus Fruchtsaft oder zweite alkoholische Gärung von Obstwein 
gewonnen wurde und beim Öffnen des Behältnisses durch Entweichen 
von Kohlendioxyd gekennzeichnet ist. Der Kohlensäureüberdruck muss 
in geschlossenen Behältnissen bei 20° C mindestens 3,0 bar betragen. 

 

 8. Ein „obstweinhaltiges Getränk“ ist ein Getränk, das aus Obstwein und 
allenfalls mit Zusatz von Kohlensäure, Zucker, Fruchtsaft, 
Fruchtsaftkonzentrat oder Wasser (Mineralwasser oder Trinkwasser), 
hergestellt wurde, welches einen Gehalt an vorhandenem Alkohol von 
mindestens 1,2% vol. und einen Grundobstweinanteil von mindestens 
50% aufweist. 

 

(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft hat mit Verordnung eine Liste über die Zuordnung der 
einzelnen Obstarten zu den Obstartgruppen Kern-, Stein- und Beerenobst zu 
erstellen. Alle nicht in dieser Liste geführten Obstarten werden dem sonstigen 
Obst zugeordnet. Weintrauben gehören nicht zum Obst im Sinne dieses 
Bundesgesetzes. 

 

(3) Das Inverkehrbringen anderer als in Abs. 1 angeführter und in Österreich 
hergestellter Obstweine ist verboten. 

 

Behandlung von Obstwein Behandlung von Obstwein 
§ 36. (1) Für die Behandlung von Obstwein ist zulässig: § 36. (1) Für die Behandlung von Obstwein sind zulässig: 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 1. die Anwendung von Verfahren, die der Bundesminister für Land- und 

Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft mit Verordnung 
festzulegen hat, und 

 1. die Anwendung von Verfahren, die der Bundesminister für Land- und 
Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft mit Verordnung 
festzulegen hat, und 

 2. das Verschneiden von Obstweinen verschiedener Obstartgruppen sowie 
der Zusatz von Fruchtsäften verschiedener Obstartgruppen, falls das 
Produkt unter der Bezeichnung „Fruchtwein“ in Verkehr gesetzt wird. 

 2. das Verschneiden von Obstweinen verschiedener Obstartgruppen sowie 
der Zusatz von Fruchtsäften verschiedener Obstartgruppen, falls das 
Erzeugnis unter der Bezeichnung „Fruchtwein“ in Verkehr gesetzt wird. 

(2) Für die Behandlung von Kernobstwein ist zulässig: (2) Untersagt ist 
 1. das Verschneiden von Apfel- mit Birnenwein,  1. das Verschneiden von Obstwein mit verdorbenem oder verfälschtem 

Obstwein, 
 2. das Zusetzen von Zucker, Fruchtsaft oder Fruchtsaftkonzentrat aus 

Kernobst in dem Ausmaß, dass der Alkoholgehalt einschließlich des auf 
Alkohol umgerechneten, etwa noch vorhandenen Zuckers 
(Gesamtalkohol) von 8% vol. bei Abgabe an den Verbraucher nicht 
überschritten wird, wobei eine Restsüßeverleihung bis zu 25 g/l zulässig 
ist, und 

 2. das Verschneiden von Obstwein mit Wein und 

 3. das Strecken der Maische, des Saftes oder des Obstweines durch 
Wasserzusatz in dem Maße, dass der gesamte zuckerfreie Extrakt 
abzüglich der titrierbaren Säure, berechnet als Äpfelsäure, des fertigen 
Getränkes mindestens 12 g je Liter und sein Alkoholgehalt, 
einschließlich des auf Alkohol umgerechneten etwa noch vorhandenen 
Zuckers, mindestens 4% vol. beträgt. 

 3. die Verwendung von Obsttrester oder Obstgelägerwein. 

(3) Für die Behandlung von Steinobst-, Beerenobst- und Fruchtweinen ist 
zulässig: 

 

 1. das Strecken der Maische, des Saftes und des Obstweines durch 
Wasserzusatz in dem Maße, dass der gesamte zuckerfreie Extrakt 
abzüglich der titrierbaren Säure, berechnet als Äpfelsäure, des fertigen 
Getränkes mindestens 12 g je Liter und sein Alkoholgehalt, 
einschließlich des auf Alkohol umgerechneten etwa noch vorhandenen 
Zuckers, mindestens 4% vol. beträgt, 

 

 2. das Zusetzen von Zucker, Fruchtsaft oder Fruchtsaftkonzentrat der 
gleichen Obstart(en) oder der gleichen Obstartgruppe(n) in dem Ausmaß, 
dass das fertige Getränk nicht mehr als 13% vol. Gesamtalkohol enthält, 
und 

 

 3. das Auffärben des von Natur aus roten Beeren- und Steinobstweines mit 
frischen Trestern oder dem Saft der gleichen Obstartgruppe. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
(4) Zur Herstellung von Obstdessertwein, aromatisiertem Obstwein, 

Obstperlwein und Obstschaumwein dürfen Obstweine mit Zucker oder 
Fruchtsaftkonzentrat in höherem als in den Abs. 2 und 3 bezeichnetem Ausmaß 
versetzt werden. 

 

(5) Untersagt ist  
 1. das Verschneiden von Obstwein mit verdorbenem oder verfälschtem 

Obstwein, 
 

 2. das Verschneiden von Obstwein mit Wein und  
 3. die Verwendung von Obsttrester oder Obstgelägerwein.  

Bezeichnung von Obstwein Bezeichnung von Obstwein 
§ 37. (1) Kernobstwein ist als „Obstwein“, „Obstmost“ oder „Most“, 

Steinobstwein als „Steinobstwein“ und Beerenwein als „Beerenwein“ zu 
bezeichnen. Anstelle der Bezeichnung der Obstartgruppe kann eine 
Zusammensetzung des Wortes „Wein“, bei Kernobst auch „Most“, mit der 
Bezeichnung der zur Erzeugung verwendeten Obstart treten. Bei Verwendung 
von sonstigem Obst ist die Bezeichnung der verwendeten Obstart in Verbindung 
mit dem Wort Wein anzugeben. Das Wort Wein darf nicht von der Obstart (-
gruppe) getrennt angegeben und muss in Schriftzeichen gleicher Art, Farbe und 
Größe angeführt werden. Obstwein, hergestellt aus mehreren Obstartgruppen, ist 
als Fruchtwein zu bezeichnen. Bei Angabe der verwendeten Obstarten sind diese 
nach ihrem Mengenanteil in absteigender Reihenfolge in Schriftzeichen gleicher 
Art, Farbe und Größe anzugeben. 

§ 37. (1) Kernobstwein ist als „Obstwein“, „Obstmost“ oder „Most“, 
Steinobstwein als „Steinobstwein“ und Beerenwein als „Beerenwein“ zu 
bezeichnen. 

(2) Obstdessertwein, aromatisierter Obstwein oder aromatisiertes 
obstweinhaltiges Getränk sind als „Obstdessertwein“, „aromatisierter Obstwein“ 
oder „aromatisiertes obstweinhaltiges Getränk“ zu bezeichnen. Die Bezeichnung 
„aromatisiertes obstweinhaltiges Getränk“ kann bei einem Gehalt an 
vorhandenem Alkohol bis zu 7,0% vol. durch die Bezeichnung „aromatisierter 
obstweinhaltiger Cocktail“, „aromatisierter Obstweincocktail“ oder 
„aromatisierter Fruchtweincocktail“ ersetzt werden. Den Bezeichnungen kann die 
Angabe der zur Erzeugung verwendeten Obstart hinzugefügt werden. 
Obstdessertwein darf auch als Fruchtdessertwein bezeichnet werden. Die 
Bezeichnung „Glühmost“ darf bei „aromatisierten obstweinhaltigen Getränken“ 
die Verkehrsbezeichnung ersetzen oder ergänzen, wenn die Aromatisierung 
überwiegend mit Zimt und Gewürznelken erfolgt ist. Die Bezeichnung 

(2) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft hat mit Verordnung weitere Bestimmungen für die 
Bezeichnung von Obstwein festzulegen. 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
„Obstwermut“ darf bei aromatisiertem Obstwein die Verkehrsbezeichnung 
ersetzen oder ergänzen, wenn dessen charakteristisches Aroma durch die 
Verwendung geeigneter, insbesondere aus Artemisia-Arten gewonnener Stoffe, 
die stets verwendet werden müssen, erzielt wird. 

(3) Zider ist als „Zider“ oder „Cider“ zu bezeichnen. Obstperlwein muss als 
„Obstperlwein“, Kernobst-Schaumwein als „Obstschaumwein“, 
Steinobstschaumwein als „Steinobst-Schaumwein“ und Beerenschaumwein als 
„Beeren-Schaumwein“ oder nach der zur Erzeugung verwendeten Obstart in 
Verbindung mit dem Wort „Perlwein“ oder „Schaumwein“ bezeichnet werden. 
Für alle Arten der Obstschaumweine ist auch die Bezeichnung 
„Fruchtschaumwein“, für Obstperlwein die Bezeichnung „Fruchtperlwein“, 
zulässig. Die Bezeichnung „Sekt“ darf nicht verwendet werden. Bei Zusatz von 
Kohlensäure ist die Bezeichnung „mit Kohlensäure versetzt“ anzubringen. Ein 
obstweinhaltiges Getränk ist als „obstweinhaltiges Getränk“ zu bezeichnen. Diese 
Verkehrsbezeichnung kann durch eine der Verkehrsbezeichnungen „Obstmost 
(Obstwein, Most) gespritzt“ oder „g´spritzter Obstmost (Obstwein, Most)“ ersetzt 
werden, wenn das Getränk zu mindestens 50 % aus Obstwein sowie Wasser und 
Kohlensäure besteht. Die Bezeichnung „mit Kohlensäure versetzt“ ist anzugeben. 

 

(4) Obstwein darf nicht mit irreführenden Bezeichnungen, Hinweisen, 
sonstigen Angaben oder Aufmachungen in Verkehr gebracht, eingeführt oder 
ausgeführt oder zum Gegenstand der Werbung gemacht werden. Ist nach den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes die Verwendung einer Bezeichnung in 
Schriftform vorgeschrieben, so muss die Schrift deutlich sicht- und lesbar sowie 
dauerhaft sein. Sämtliche vorgeschriebenen Angaben sind im gleichen 
Sichtbereich anzubringen. Bei Obstwein sind Bezeichnungen, die auf eine 
besonders stärkende Wirkung hinweisen wie „Gesundheitsobstwein“ oder 
„Stärkungsobstwein“, Bezeichnungen wie „natur“, „echt“, „rein“, „alternativ“ 
sowie Wortverbindungen mit diesen nicht zulässig. 

 

(5) Die Angabe von Obstartgruppen ist nur dann zulässig, wenn das Produkt 
zu 100 % aus der angegebenen Obstartgruppe hergestellt wurde. Die Angabe von 
Obstarten und Sorten ist nur dann zulässig, wenn das Produkt zu mindestens 85 % 
aus der jeweils angegebenen Obstart oder Sorte hergestellt wurde. Die Angabe 
eines Jahrgangs ist zulässig, wenn das verwendete Obst zu mindestens 85 % in 
dem Jahr geerntet wurde, dessen Angabe vorgesehen ist. Obstwein, der mit einer 
Herkunfts-, Sorten- oder Jahrgangsbezeichnung versehen ist, darf nur dann unter 
diesen Bezeichnungen in Verkehr gebracht werden, wenn diese in den Ein- und 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Ausgangsbüchern nachweisbar sind. 

(6) Obstwein hat weiters folgenden Bezeichnungsvorschriften zu 
entsprechen: 

 

 1. Obstwein, der in Behältnissen mit einem Nennvolumen bis zu 60 l in 
Verkehr gesetzt wird, hat in der Etikettierung den Namen oder den 
Firmennamen des Herstellers, Abfüllers oder eines sonstigen 
Vermarktungsteilnehmers, bei eingeführten Obstweinen jedenfalls den 
Namen oder den Firmennamen des Importeurs sowie die Gemeinde oder 
den Ortsteil und den Staat, in der oder in dem er seinen Sitz hat, zu 
enthalten. 

 

 2. Bei Angabe des Namens oder des Firmennamens ist der geschäftliche 
Stand dieser Personen durch entsprechende Begriffe wie „Abfüller“, 
„abgefüllt für...“, „abgefüllt durch...“, „Hersteller“, „hergestellt durch...“, 
„Erzeuger“, „Vertrieb“, „Verkäufer“, „Importeur“ oder „importiert 
durch...“ wiederzugeben. 

 

(7) Der vorhandene Alkoholgehalt ist in Volumenprozenten mit höchstens 
einer Dezimalstelle anzugeben. Er ist in Ziffern anzugeben, die bei einem 
Nennvolumen bis 20 cl mindestens 2 mm, über 20 bis 100 cl mindestens 3 mm 
und über 100 cl mindestens 5 mm hoch sein müssen. Unbeschadet der 
Toleranzgrenzen, die sich aus den für die Bestimmung des Alkoholgehaltes 
verwendeten Analysemethoden ergeben, darf der angegebene Gehalt an 
vorhandenem Alkohol den durch die Analyse festgestellten Gehalt um nicht mehr 
als 1,0% vol. über- oder unterschreiten. 

 

(8) Das Nennvolumen ist in Hektoliter (hl), Liter (l), Zentiliter (cl) oder 
Milliliter (ml) in Ziffern mit anschließender Benennung der benutzten 
Volumeneinheiten anzugeben. Die Angabe des Nennvolumens muss in Ziffern 
erfolgen, die bei einem Nennvolumen von 5 cl mindestens 2 mm, über 5 cl bis 
20 cl mindestens 3 mm, über 20 cl bis 100 cl mindestens 4 mm und über 100 cl 
mindestens 6 mm hoch sein müssen. 

 

(9) Bei Obstwein ist auf die Verwendung künstlicher Farbstoffe in der 
Kennzeichnung hinzuweisen, wenn bei der Herstellung Farbstoffe gemäß der 
Richtlinie 94/36/EG über Farbstoffe, die in Lebensmitteln verwendet werden 
dürfen, ABl. Nr. L 237 vom 10.9.1994 S. 13, verwendet wurden. Bei Apfel- und 
Birnenwein ist auf die Verwendung künstlicher Süßungsmittel in der 
Kennzeichnung hinzuweisen, wenn bei der Herstellung Süßungsmittel gemäß der 

 

496M
E

 X
X

IV
. G

P - M
inisterialentw

urf - T
extgegenüberstellung

11 von 14

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



  12 von 14 

 

Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
Richtlinie 94/35/EG über Süßungsmittel, die in Lebensmitteln verwendet werden 
dürfen, ABl. Nr. L 237 vom 10.9.1994 S. 3, verwendet wurden. 

(10) Bei Obstwein sind eine Loskennzeichnung und – bei einem 
Gesamtgehalt an Schwefeldioxid von mehr als 10 mg/l – der Hinweis „enthält 
Sulfite“ anzugeben. 

 

§§ 38 bis 40 §§ 38 bis 40 entfallen 
Verordnungsermächtigungen  

§ 38. (1) Der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft hat durch Verordnung die näheren Voraussetzungen für die 
Herstellung und die Bezeichnung von Obstweinen festzulegen. 

 

(2) Darüber hinaus hat der Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft durch Verordnung nicht unmittelbar anwendbare 
Regelungen der Europäischen Gemeinschaft umzusetzen, die das 
Inverkehrbringen von Obstwein betreffen. 

 

Qualitätsobstwein  
§ 39. Obstwein, der aus Äpfeln und Birnen hergestellt wurde, darf als 

„Qualitätsobstwein“, „Qualitätsobstmost“ oder „Qualitätsmost“ in Verkehr 
gebracht werden, wenn 

 

 1. der Gehalt an vorhandenem Alkohol mindestens 5% vol. beträgt,  
 2. kein Wasser oder Zucker zugesetzt wurde,  
 3. der Gehalt an titrierbarer Säure, berechnet als Weinsäure, mindestens 5 g 

je Liter beträgt, 
 

 4. der Gehalt an flüchtiger Säure, berechnet als Essigsäure, höchstens 0,8 g 
je Liter beträgt und 

 

 5. der Obstwein die der Bezeichnung entsprechende und typische Eigenart 
aufweist und in Aussehen, Geruch und Geschmack frei von Fehlern ist; 
bei einer sensorischen Prüfung müssen die Mindesterfordernisse erreicht 
werden. 

 

Obstmost traditionell bäuerlicher Herstellung  
§ 40. (1) Obstwein, der aus Äpfeln oder Birnen von landwirtschaftlichen 

Betrieben erzeugt wurde, darf von diesen mit einem Hinweis auf die traditionell 
bäuerliche Herstellung (wie zB Bauernmost) in Verkehr gebracht werden, wenn 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
1. kein Wasserzusatz erfolgt ist,  
2. kein Zucker zugesetzt wurde und  
3. keine Süßungsmittel, Farbstoffe oder sonstigen Zusatzstoffe, 

ausgenommen Schwefeldioxid, verwendet wurden. 
 

(2) Ähnliche Hinweise, die geeignet sind, fälschlich den Eindruck einer 
traditionell bäuerlichen Herstellung zu erwecken, sind bei Obstwein, der nicht 
den Bedingungen des Abs. 1 entspricht, unzulässig. 

 

§ 61 Abs. 2 Z 14 und 15 § 61 Abs. 2 Z 14 und 15 
(2) Wer (2) Wer 

 14. Kernobstwein, dem entgegen der Bestimmung des § 36 Abs. 2 Z 2 
Zucker, Fruchtsaft oder Fruchtsaftkonzentrat zugesetzt wurde, an den 
Verbraucher abgibt, 

 14. Obstwein entgegen § 36 behandelt, 

 15. Steinobst-, Beerenobst- oder Fruchtwein, dem entgegen der Bestimmung 
des § 36 Abs. 3 Z 2 Zucker, Fruchtsaft oder Fruchtsaftkonzentrat 
zugesetzt wurde, an den Verbraucher abgibt, 

 15. Obstwein entgegen § 37 bezeichnet, 

§ 71 Abs. 1 Z 1 § 71 Abs. 1 Z 1 
§ 71. (1) Durch dieses Bundesgesetz werden folgende Rechtsvorschriften der 

Europäischen Gemeinschaft umgesetzt oder durchgeführt: 
§ 71. (1) Durch dieses Bundesgesetz werden folgende Rechtsvorschriften der 

Europäischen Gemeinschaft umgesetzt oder durchgeführt: 
 1. Richtlinie 2000/13/EG zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 

Mitgliedstaaten über die Etikettierung und Aufmachung von 
Lebensmitteln sowie die Werbung hierfür, ABl. Nr. L 109 vom 6.5.2000 
S. 29; 

 1. Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 betreffend die Information der 
Verbraucher über Lebensmittel und zur Änderung der Verordnungen 
(EG) Nr. 1924/2006 und (EG) Nr. 1925/2006 und zur Aufhebung der 
Richtlinien 87/250/EWG, 90/496/EWG, 1999/10/EG, 2000/13/EG, 
2002/67/EG und 2008/5/EG und der Verordnung (EG) Nr. 608/2004, 
ABl. Nr. L 304 vom 22.11.2011 S. 18; 

§ 71 Abs. 3 Z 1 § 71 Abs. 3 Z 1 
(3) Folgende unmittelbar anwendbare Rechtsvorschriften sind, soweit sie 

den Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes betreffen, im Rahmen dieses 
Bundesgesetzes zu vollziehen: 

(3) Folgende unmittelbar anwendbare Rechtsvorschriften sind, soweit sie 
den Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes betreffen, im Rahmen dieses 
Bundesgesetzes zu vollziehen: 

 1. Verordnung (EG) Nr. 466/2001 zur Festsetzung der Höchstgehalte für 
Kontaminanten in Lebensmitteln, ABl. Nr. L 77 vom 16.3.2009 S. 1; 

 1. Verordnung (EG) Nr. 1881/2006 zur Festsetzung der Höchstgehalte für 
bestimmte Kontaminanten in Lebensmitteln, ABl. Nr. L 364 vom 
20.12.2006 S. 5; 

§ 74 Abs. 4 (Neu) § 74 Abs. 4 
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Geltende Fassung Vorgeschlagene Fassung 
 (4) § 71 Abs. 1 Z 1 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. x/2013 

tritt am 13. Dezember 2014 in Kraft.. 
 Artikel 5 
 Bundesgesetz, mit dem das Agrarkontrollgesetz geändert wird 

§ 1. Zur Sicherstellung einer effizienten Kontrolle unter Nutzung von 
Synergieeffekten sind zur Bündelung der Kontrolle die gemäß der 
Kraftstoffverordnung 1999 durchzuführenden Kontrollaufgaben für den 
Bundesminister für Land- Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft von der 
Agrarmarkt Austria (AMA) wahrzunehmen. 

§ 1. Zur Sicherstellung einer effizienten Kontrolle unter Nutzung von 
Synergieeffekten sind zur Bündelung der Kontrolle die gemäß der 
Kraftstoffverordnung 2012 durchzuführenden Kontrollaufgaben für den 
Bundesminister für Land- Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft von der 
Agrarmarkt Austria (AMA) wahrzunehmen. 
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